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c) Sachliche und juristische Prüfung der Beschlußvor
lagen für den Ministerrat und sein Präsidium.

d) Vorbereitung der Tagesordnung für die Sitzungen 
des Ministerrates und seines Präsidiums und Zustel
lung der Sitzungsunterlagen.

e) Fertigung der Protokolle über die Sitzungen des 
Ministerrates und seines Präsidiums sowie Zustel
lung der Beschlüsse, Protokolle bzw. von Auszügen 
aus den Protokollen an die für die Durchführung 
V erantwortlichen.

f) Zusammenarbeit mit dem Presseamt beim Minister
präsidenten in bezug auf die Arbeit des Minister
rates und seines Präsidiums sowie bei der Heraus
gabe offizieller Kommuniqués bei der Popularisie
rung und Erläuterung der Verordnungen und Be
schlüsse des Ministerrates.

g) Bildung von Arbeitsgruppen zur Vorbereitung und 
Ausarbeitung von Beschlußvorlagen, insbesondere 
von Gesetzentwürfen.

Das Büro des Präsidiums des Ministerrates ist 
berechtigt, hierzu im Einvernehmen mit dem zu
ständigen Leiter Mitarbeiter anderer staatlicher Or
gane sowie Wissenschaftler heranzuziehen.

2. Durchführung von Kontrollen über die Vorbereitung, 
Einhaltung und Durchführung der Beschlüsse des Mi
nisterrates und seines Präsidiums zur Sicherung der 
Leitungstätigkeit des Ministerrates, seines Präsidiums 
und der Mitglieder des Präsidiums.


